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§ 1 Geltungsbereich, Verkäufer, Definitionen 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten aus- 
schließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sonder- 
vermögen bei Kauf-, Liefer- und Werklieferverträgen mit und 
ohne Montage- und Transportverpflichtung, bei denen eine der 
folgenden Anaergia Technologies  - Gesellschaften Verkäuferin 
bzw. Lieferantin ist: Anaergia Technologies  – Gesellschaften in 
diesem Sinne sind Anaergia Technologies GmbH, Zeppelin-
straße 8, 85399 Hallbergmoos, zum Zeitpunkt 1.11.2011 einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 
172222 sowie Anaergia Technologies  Products GmbH,  
Oestinghausener Strasse 12, 59510 Lippetal, zum Zeitpunkt 
1.11.2011 eingetragen ins Handelsregister des Amtsgerichts 
Arnsberg unter HRB 8524 und Anaergia Technologies  Service 
GmbH (frühere Firmierung Anaergia Technologies  Biogas 
GmbH), Zeppelinstraße 8, 85356 Hallbergmoos, zum Zeitpunkt 
17.02.2013 eingetragen ins Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter HRB 180863. Die jeweilige am Vertrag beteiligte 
Anaergia Technologies GmbH - Gesellschaft wird im folgenden 
Anaergia Technologies genannt. 
(2) Kunde im Sinn dieser Anaergia Technologies Verkaufs- und 
Lieferbedingung ist, wer gegenüber Anaergia Technologies 
eine Bestellung abgibt oder mit Anaergia Technologies einen 
Vertrag abschließt. 
(3) Diese Anaergia Technologies Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen enthalten die zwischen Anaergia Technologies und dem 
Kunden ausschließlich geltenden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, soweit nicht durch individuelle Vereinbarungen oder 
durch sonstige Regelung im Vertrag Abweichendes ausdrück-
lich geregelt ist. Von diesen Anaergia Technologies Verkaufs- 
und Lieferbedingungen abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden - selbst bei Kenntnis und vorbehaltloser Lieferung oder 
Leistung von Anaergia Technologies - nicht anerkannt und es 
wird ihnen hiermit von Seiten Anaergia Technologies ausdrück-
lich widersprochen. 
(4) Anaergia Technologies behält sich vor, auch ohne Zustim-
mung des Kunden für ihre Leistungserbringung auch Subunter-
nehmer einzuschalten, insbesondere für Montage- und Trans-
portleistungen. 

 
§ 2 Vertragsabschluss 
(1) Die Angebote von Anaergia Technologies haben 30 Tage 
Gültigkeit, soweit vertraglich keine kürzere Frist vereinbart wird. 
Verträge kommen erst zustande, wenn sie von Anaergia Tech-
nologies durch schriftliche Auftragsbestätigung bestätigt wurden 
oder wenn Anaergia Technologies die Leistung erbringt. 
(2) Die von Anaergia Technologies veröffentlichten und heraus-
gegebenen Prospekte oder sonstige Werbeunterlagen und die 
Informationen auf der Homepage von Anaergia Technologies 
stellen selbst noch kein Angebot für einen Vertragsabschluss 
dar, sondern verstehen sich lediglich als eine Aufforderung an 
den Kunden, seinerseits ein rechtsverbindliches Angebot an 
Anaergia Technologies abzugeben. Änderungen der techni-
schen Daten und von Form, Farbe oder Gewicht im Vergleich 
zu den Werbeunterlagen und der Homepage bleiben daher vor-
behalten, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 
(3) Technische und gestalterische Abweichungen von Be- 
schreibungen und Angaben in Prospekten, Angeboten und 
schriftlichen Unterlagen von Anaergia Technologies sowie Leis-
tungs-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge techni-
schen Fortschritts der Lieferungen und Leistungen von Anaer-
gia Technologies bleiben vorbehalten, ohne dass der Kunde da-
raus Rechte herleiten kann. Angaben über die Produkte von  
Anaergia Technologies (technische Daten, Maße u.a.) sind nur 
ungefähr und annähernd zu verstehen; auch die ungefähre und 
annähernde Einhaltung gilt nur als garantiert oder zugesichert, 
wenn dies ausdrücklich und schriftlich individualvertraglich ver-
einbart worden ist. 
(4) An Mustern, Zeichnungen, Kostenvoranschlägen u.a., auch 
in Angeboten und auch in elektronischer Form – behält sich  
Anaergia Technologies Eigentums-, Urheber-, Nutzungs- und 
sonstige gewerbliche Schutzrechte vor. Sie dürfen ohne Geneh-
migung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Das gilt auch für 

solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. 
§ 3 Preise, Verzug des Kunden, innergemeimschaftliche 
Lieferung 
(1a) Alle Preisangaben von Anaergia Technologies gleich in 
welcher Form verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer und zuzüglich Versand-/Lieferkos-
ten, es sei denn, es ist bei der Artikelbeschreibung oder sonst 
im Vertrag ausdrücklich etwas anderes geregelt. Mangels be-
sonderer Vereinbarung gelten Preise von Anaergia  
Technologies ab Werk einschließlich Verladung und aus-
schließlich Verpackung. Die Kosten der Verpackung werden zu-
sätzlich berechnet. 
(1b) Der Kunde ist bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
oder Verbringung im Sinne des § 6 a Umsatzsteuergesetzes 
verpflichtet und steht dafür ein, Anaergia Technologies  eine 
ordnungsgemäße Gelangensbestätigung und sonstige geeig-
nete Belege unverzüglich zur Verfügung zu stellen, um die Um-
satzsteuerfreiheit dieser Lieferung oder Verbringung ordnungs-
gemäß zu belegen (Belegnachweis).Anaergia Technologies  
kann verlangen, dass der Kunde und vom Kunden diesbezüg-
lich beauftragte Dritte (z.B. Trans- portunternehmen) hierbei von 
Anaergia Technologies  vorgegebene Belegmuster, 
z.B. für die Gelangensbestätigung verwenden. 
(1c) Der Kunde wird Anaergia Technologies sofort und unauf-
gefordert nach Vertragsschluss in Textform bekanntgeben, 
wenn ihm oder dem Abnehmer bei einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung oder Verbringung keine von dem zuständigen 
EU- Mitgliedsstaat gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
erteilt wurde, und Anaergia Technologies anderenfalls die jewei-
lige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer entsprechend mittei-
len. Er ist verpflichtet, alle bis zur Erteilung der Schlussrechnung 
und voll- ständigen Lieferung eintretenden Änderungen der je-
weiligen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer unverzüglich un-
aufgefordert Anaergia Technologies in Textform bekanntzuge-
ben. 
1d) Der Kunde haftet auch bei schuldhaften unrichtigen oder 
verspäteten Angaben und Belegen nach Absätzen 1b und 1c für 
die deshalb anfallende Umsatzsteuer und sonstige Schä- den. 
(2) Falls zwischen Zustandekommen des Vertrags und Liefe- 
rung die geltenden Preise der Lieferanten von Anaergia Tech-
nologies oder sonstige auf den Produkten liegenden Kosten 
steigen, ist Anaergia Technologies berechtigt, die vereinbarten 
Preise nach billigem Ermessen angemessen zu erhöhen, es sei 
denn, dass im Vertrag etwas anderes ausdrücklich geregelt ist. 
(3) Mangels besonderer Vereinbarung werden folgende Preis- 
zahlungen – ohne Abzug – wie folgt fällig: 

- 30 % des Bruttogesamtpreises bei Vertragsschluss 
- 60 % des Bruttogesamtpreises bei Lieferung oder Erklä- 
rung von Anaergia Technologies der Versandbereitschaft, 
je nach dem, was früher eintritt 
- 10 % des Bruttogesamtpreises nach Lieferung. 

(4) Zahlungsziel ist 14 Kalendertage nach Rechnungsstellung 
ohne jeden Abzug. 
(5) Bei nicht fristgerechtem Zahlungseingang gerät der Kunde 
automatisch in Zahlungsverzug und es werden Verzugszinsen 
in gesetzlicher Höhe fällig. 
(6) Befindet sich der Kunde mit der Annahme der Leistun- 
gen/Lieferungen von Anaergia Technologies im Verzug, so 
kann Anaergia Technologies die Waren auf Gefahr und Kosten 
des Kunden einlagern. Anaergia Technologies kann dem Kun-
den für die Einlagerung pauschal 1 % des Nettopreises der 
eingelagerten Ware pro Monat als Schadensersatz in Rechnung 
stellen, dies jedoch längstens für die Dauer von 4 Monaten. An-
aergia Technologies ist dabei auch berechtigt, vom Kunden die 
Erstattung von etwaigen darüberhinausgehenden Lagerkosten 
gegen Nachweis zu verlangen. Der Kunde ist zum Nach- weis 
berechtigt, dass keine oder nur geringere Lagerkosten entstan-
den sind. Weitergehender Schadensersatz wegen Annahme-
verzug bleibt vorbehalten. 
(7) Tritt Anaergia Technologies aufgrund des Annahmeverzu-
ges des Kunden vom Vertrag zurück, so kann Anaergia Tech-
nologies vom Kunden einen pauschalen Schadensersatz in 
Höhe von 20 % des vereinbarten Nettogesamtpreises fordern, 
wenn die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für einen sol-
chen Schadensersatzanspruch vorliegen. Anaergia 
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Technologies behält sich hierbei die Geltendmachung eines 
tatsächlich größeren Schadens vor. Der Kunde ist zum Nach- 
weis berechtigt, dass kein oder nur ein geringerer Schaden 
entstanden ist. 

 
§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht des Kunden  
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungs- und Aufrechnungs- 
recht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben 
Vertragsverhältnis beruht. Darüber hinaus steht dem Kunden 
das Recht zur Aufrechnung und zum Zurückbehalt nur dann zu, 
wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder von 
Anaergia Technologies anerkannt wurde oder unbestritten ist. 
 
§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Soweit Anaergia Technologies vertragsgemäß nach § 1 
auch Montagearbeiten oder sonstige Arbeiten zu verrichten hat, 
so hat der Kunde die Mitwirkungspflicht, Anaergia Technologies 
und deren Mitarbeitern und den Subunternehmern von Anaergia 
Technologies und deren Mitarbeitern freien Zugang zu allen für 
die ordnungsgemäße Erbringung dieser Arbeiten notwendigen 
Plätzen, Grundstücken und Räumen zu gewähren. Die rechtli-
che Grundstücksbereitstellung und – sicherung ist Aufgabe des 
Kunden. Verzögerungen oder Schäden, die auf der Verletzung 
der Mitwirkungspflicht des Kunden beruhen, gehen nicht zu Las-
ten von Anaergia Technologies. 
(2) Die rechtzeitige Beschaffung eventuell erforderlicher öffent- 
lich-rechtlicher Genehmigungen, Zustimmungen sowie Ein- 
speisezusagen von den zuständigen Energieversorgungsun- 
ternehmen, Netzbetreibern, Behörden und Stellen sowie die 
entsprechenden erforderlichen Anzeigen und Meldungen oblie-
gen dem Kunden. 
 
§ 6 Lieferung, Selbstbelieferungsvorbehalt, Leistungsum- 
fang 
(1) Vereinbarungen über eine Liefer- oder Montagezeit oder 
entsprechende Termine oder Fristen sind für die Vertragspar- 
teien nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich und in Text- 
form vereinbart oder bestätigt worden sind und hierbei aus- 
drücklich als „verbindlich“ bezeichnet worden sind. Ohne diesen 
Zusatz sind sie nicht bindend. „Verbindlich“ bedeutet nicht, dass 
es sich um ein Fixgeschäft handelt. 
(2) Eine vereinbarte Lieferzeit oder der Liefertermin bezieht 
sich jeweils auf den Zeitpunkt, in welchem das Produkt das 
Werk von Anaergia Technologies oder deren Auslieferungsla-
ger verlassen hat oder der Zeitpunkt der Anzeige der Versand-
bereitschaft durch Anaergia Technologies, je nach dem, was 
früher eintritt. Wenn die Ware vom Kunden abgeholt werden 
muss, ist jedoch der Zeitpunkt der Abholbereitschaft maßgeb-
lich. 
(3) Über die voraussichtliche Nichteinhaltung der verbindlichen 
Lieferzeit wird der Kunde möglichst unverzüglich auf Nachfra- 
ge informiert. 
(4) Hat Anaergia Technologies die Verzögerung nicht zu ver-
treten, wie zum Beispiel bei Energiemangel, Importschwierigkei-
ten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt 
oder Verzögerungen der Lieferanten von Anaergia Technolo-
gies, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. Der Kunde 
wird dann über die Verlängerung der Leistungszeit unverzüglich 
unterrichtet. Der Kunde ist erst berechtigt vom Vertrag zurück-
treten, wenn er Anaergia Technologies eine entsprechende an-
gemessene Frist zur Lieferung gesetzt hat und nach deren Ab-
lauf auch eine angemessene vom Kunden gesetzte zweite Frist 
fruchtlos verstrichen ist. Dem Kunden werden bereits erbrachte 
Gegenleistungen im Fall des Rück- tritts zurückerstattet. Scha-
densersatzansprüche des Kunden wegen des Rücktritts oder 
der Verzögerung unterliegen der Haftungsbeschränkung nach § 
10 dieser Anaergia Technologies Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen. Anaergia Technologies ist zum Rücktritt berechtigt, 
wenn die von ihr nicht zu vertretenden Verzögerungen länger 
als 2 Monate andauern. Weitere Rücktrittsrechte von Anaergia 
Technologies wegen Annahmeverzug bleiben vorbehalten. 
(5) Wenn die vom Kunden bestellte Ware beim Lieferanten 
nicht mehr verfügbar ist, behält sich Anaergia Technologies un-
beschadet der vorstehenden Absätze vor, dem Kunden ein zu 
seiner Bestellung technisch gleichwertiges anderes Produkt 

(insbesondere ein genauso leistungsfähiges oder leistungsfähi-
geres, wie z.B. ein Nachfolgermodell) zum vereinbarten Preis zu 
liefern. Dies gilt nicht, wenn dies für den Kunden im Einzelfall un-
zumutbar sein sollte. Der Kunde wird hierüber zuvor informiert. 
 
§ 7 Gefahrübergang, Versicherung  
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt das 
Werk von Anaergia Technologies oder das Auslieferungslager 
verlassen hat oder dem Kunden die Versand- oder Abnahme-
bereitschaft angezeigt wurde, je nach dem was früher eintritt. 
Das gilt auch dann, wenn Anaergia Technologies weitere Leis-
tungen, wie insbesondere Versand, Transport, Lieferung oder 
Montage oder Kostenerstattung hierfür übernehmen. 
 
§ 8 Rügeobliegenheit bei Handelsgeschäften 
(1) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu- 
ches und gehört das dem Vertrag zugrunde liegende Geschäft 
zum Betrieb seines Handelsgewerbes, so hat er die gelieferten 
Waren unverzüglich nach Eingang bei ihm gemäß den Sorg- 
faltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns zu untersuchen ein-
schließlich möglicher Transportschäden. Offensichtliche und 
bei der Wareneingangsuntersuchung erkennbare Mängel sind 
Anaergia Technologies gegenüber unverzüglich in geeigneter 
Weise zu rügen, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen 
nach Eingang der Waren. 
(2) Zeigen sich Mängel, die nicht offensichtlich oder bei der Ein-
gangsuntersuchung nicht erkennbar waren, im späteren Ver-
lauf, so sind auch diese Mängel unverzüglich nach Entdeckung 
in geeigneter Weise anzuzeigen, spätestens jedoch innerhalb 
von 12 Werktagen ab Entdeckung. 
(3) Bei einer Rüge nach den vorstehenden Absätzen hat der 
Kunde die beanstandete Ware – und soweit mitgeliefert - mit 
vollständigem Zubehör und einer Kopie des Lieferscheins unter 
Angabe der Modell-/Seriennummer und verbunden mit einer 
kurzen Fehler-/Symptombeschreibung, die Anaergia Technolo-
gies eine Erfassung des gerügten Mangels ohne weiteres er-
möglicht, an Anaergia Technologies zurückzusenden. Die Ware 
ist, soweit möglich, in der Originalverpackung oder aber zumin-
dest in einer entsprechend geeigneten Verpackung zurückzu-
senden. Der Kunde hat Anaergia Technologies vor der Rück-
sendung zu informieren und auch die Möglichkeiten einer Abho-
lung durch Anaergia Technologies zu besprechen. Die Kosten 
der Rücksendung werden dem Kunden erstattet, wenn sich der 
Mangel bestätigt. 
(4) Erfolgt keine oder keine rechtzeitige ordnungsgemäße 
Rüge an Anaergia Technologies, so gelten die gelieferten Wa-
ren als vom Kunden genehmigt und eine Gewährleistung oder 
sonstige Haftung von Anaergia Technologies wegen des Man-
gels ist insoweit soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 
(5) Ein Ausschluss der Gewährleistung findet jedoch nicht statt, 
wenn und soweit der Mangel von Anaergia Technologies arglis-
tig verschwiegen oder vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden ist. 
 
§ 9 Gewährleistung 
(1) Die Mängelhaftung von Anaergia Technologies ist zunächst 
auf die Nacherfüllung oder Nachbesserung beschränkt, d. h. An-
aergia Technologies kann nach ihrer Wahl den Mangel beseiti-
gen oder eine Ersatzlieferung vornehmen. Der Kunde hat  
Anaergia Technologies umgehend und ausreichend Gelegen-
heit zur Nacherfüllung und Nachbesserung zu geben. Bei einem 
Verstoß hiergegen ist Anaergia Technologies von der Haftung 
für die insoweit daraus entstehenden Folgen befreit. Der Kunde, 
der Unternehmer ist, darf den Mangel selbst oder durch Dritte 
nur dann auf Kosten von Anaergia Technologies beseitigen las-
sen, wenn dies dringend notwendig ist und eine Nacherfüllung 
oder Nachbesserung durch Anaergia Technologies für ihn un-
zumutbar wäre, insbesondere um unmittelbar drohende unver-
hältnismäßig große Schäden abzuwehren. Ausgetauschte Ware 
hat der Kunde unverzüglich an Anaergia Technologies heraus-
zugeben. 
(2) Für den Fall, dass die Nacherfüllung oder Nachbesserung 
trotz angemessener schriftlicher Fristsetzung des Kunden nicht 
rechtzeitig erfolgt oder dass die Nacherfüllung oder Nachbes- 
serung als fehlgeschlagen anzusehen oder eine Fristsetzung 
zur Nacherfüllung aus anderen Gründen von Gesetzes wegen 
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entbehrlich ist, ist der Kunde berechtigt, seine Gegenleistung 
zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktritts- 
recht besteht nicht bei Lieferungen und Leistungen, die zumin- 
dest auch Bauwerke oder eingebaute Bauprodukte umfassen. 
Für Schadensersatzansprüche nach §§ 437, 280 BGB bei 
höchstens leicht fahrlässig verursachten Mängeln gelten die 
Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse nach § 10 
dieser Anaergia Technologies Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen entsprechend. 
(3) Die Gewährleistungsfrist für Mängel der gelieferten Ware 
einschließlich der nach dem Vertrag dazugehörigen Planungs- 
und Überwachungsleistungen, Montageleistungen und Trans- 
portleistungen beträgt 1 Jahr ab dem gesetzlichen Fristbeginn. 
Ausgenommen hiervon ist die Verjährung von Schadenser- 
satzansprüchen wegen schuldhaft verursachten mangelbe- 
dingten Personenschäden und grob fahrlässig verursachten 
mangelbedingten Schäden. 
Ausgenommen hiervon sind ferner Ansprüche wegen Mängeln 
an Bauwerken einschließlich der zugehörigen Planungs- und 
Überwachungsleistungen sowie von Baumaterialien, sofern sie 
in ein Bauwerk eingebaut werden, sowie sonstigen Sachen, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht haben. Für diese Lieferungen und Leistungen gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist. 
Bei Verträgen, die sowohl Leistungen und Lieferungen nach 
Satz 1 als auch nach Satz 3 umfassen, gelten die unterschied- 
lichen Verjährungsfristen jeweils bezogen auf die entspre- 
chenden Leistungsteile. 
(4) Beim Verkauf gebrauchter Produkte ist die Mängelhaftung 
abweichend hiervon ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon 
ist die Verjährung von Schadensersatzansprüchen wegen 
schuldhaft verursachten mangelbedingten Personenschäden 
und grob fahrlässig verursachten mangelbedingten Schäden. 
(5) Die Einhaltung von Einbau- und Aufstellungsvorschriften al-
ler Art (z.B. VDE, VDI, TÜV) ist ausschließlich Sache des Kun-
den. 
(6) Die Mängelhaftung von Anaergia Technologies erstreckt 
sich nicht auf üblichen Verschleiß. 

 
§ 10 Allgemeine Haftungsbeschränkung 
(1) Soweit der Vertrag einschließlich dieser Anaergia Technolo-
gies Verkaufs- und Lieferbedingungen keine anderweitigen 
Bestimmungen enthält, haftet Anaergia Technologies wie folgt: 
Anaergia Technologies haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit unbeschränkt. Die Haftung von Anaergia Technologies für 
leichte Fahrlässigkeit ist bei Verstoß gegen wesentliche Ver-
tragspflichten der Höhe nach auf den vertragstypischen und bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt und im 
übrigen ausgeschlossen. Wesentliche Vertragspflichten sind die 
grundlegenden, elementaren Pflichten aus dem Vertragsver-
hältnis, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Er-
reichung des Vertrags- zwecks gefährdet und auf deren Einhal-
tung der Kunde regel- mäßig vertraut und vertrauen darf. Von 
der vorgenannten Haftungsbeschränkung und dem Haftungs-
ausschluss ausgenommen ist die Haftung für Personenschä-
den, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und die Haf-
tung aufgrund ausdrücklich gegebener Garantien. 
(2) Die Haftungsbeschränkungen gelten im Verhältnis zum 
Kunden auch unmittelbar zugunsten der Organe sowie Erfül- 
lungs- und Verrichtungsgehilfen (z. B. Subunternehmer) von  
Anaergia Technologies. 

 
§ 11 Garantien, Eigenschaftszusicherungen 
(1) Angestellte Mitarbeiter von Anaergia Technologies sind 
nicht bevollmächtigt, besondere Eigenschaften und Beschaffen-
heiten der Waren zuzusichern und/oder Garantien abzugeben. 
Eigenschaftszusicherungen und Garantien sind nur dann wirk-
sam, wenn sie von der Geschäftsführung von Anaergia Techno-
logies schriftlich abgegeben oder durch die Geschäftsführung 
schriftlich bestätigt worden sind oder im Vertrag ausdrücklich 
schriftlich als solche bezeichnet sind. 
(2) Wenn und soweit der Hersteller der Waren eine Garantie 
für die von ihm hergestellten Waren abgibt, die unmittelbar den 
Kunden berechtigt, berechtigen diese den Kunden nur gegen- 

über dem jeweiligen Hersteller. Der Kunde kann aus Herstel- 
lergarantien keine Ansprüche gegen Anaergia Technologies 
herleiten. Wenn Anaergia Technologies den Kunden über Her-
stellergarantien informiert, bedeutet dies nicht, dass Anaergia 
Technologies für diese Information haftet, selbst entsprechende 
Garantien gegenüber dem Kunden übernimmt oder für diese 
Garantien haftet. 

 
§ 12 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die von Anaergia Technologies gelieferten Waren bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum von Anaergia 
Technologies (Vorbehaltsware). 
(2) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für 
Anaergia Technologies. Verpfändungen oder Sicherungsüber-
eignungen bezüglich der Waren, die im (Mit-)Eigentum von  
Anaergia Technologies stehen, sind unzulässig. Bei Zugriffen 
Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum 
von Anaergia Technologies hinweisen und Anaergia  
Technologies unverzüglich benachrichtigen. 
(3) Der Sicherungszweck des in den vorstehenden Absätzen 
beschriebenen Eigentumsvorbehalts erstreckt sich auf sämtli- 
che offene Forderungen (einschließlich Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) aus der laufenden Geschäftsverbindung zwi- 
schen Anaergia Technologies und dem Kunden, wenn dieser 
Unternehmer ist. 
(4) Anaergia Technologies ist verpflichtet, die ihr zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, wenn und 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 30 
% übersteigt (Schutz vor Übersicherung). Die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt Anaergia Technologies. 

 
 

§ 13 Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhalte- 
nen personenbezogenen Daten über den Kunden, gleich ob 
diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, werden 
von Anaergia Technologies  ausschließlich nach den allgemein 
geltenden zwingenden Vorgaben der geltenden Datenschutz-
gesetze gespeichert und verarbeitet und zwar nur soweit dies 
für die Durchführung und Abwicklung des Vertrages und der Ge-
schäftsbeziehung einschließlich Rechtsstreitigkeiten sowie zur 
Erfüllung öffentlichrechtlicher Pflichten von Anaergia Technolo-
gies  (Steuerrecht etc.) erforderlich ist. In diesem Rahmen wer-
den gegebenenfalls personenbezogene Daten des Kunden an 
Drittunternehmen weiter- gegeben, wie beispielsweise Liefer-
dienste und/oder die Hausbank von Anaergia Technologies, 
wenn und soweit dies für die Lieferung unserer Waren und/oder 
die Zahlungsabwicklung notwendig ist. Dar- über hinaus werden 
personenbezogene Daten – vorbehaltlich zwingender gesetzli-
cher Mitteilungspflichten wie beispielsweise gegenüber Ermitt-
lungsbehörden – nur mit Zustimmung des Kunden an Dritte wei-
tergegeben. Entsprechende Pflichten treffen den Kunden hin-
sichtlich der entsprechenden Daten von Anaergia Technologies 
und ihren Mitarbeitern. 

 
 

§14 Salvatorische Klausel, Anwendbares Recht, Gerichts- 
stand 
(1) Für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, insbesondre 
für die Begründung und Abwicklung des Vertrages, ist aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. 
(2) Ist eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirk-
sam, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbe- 
stimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestim- 
mung gelten die jeweiligen, einschlägigen gesetzlichen Be- 
stimmungen. 
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Mün- 
chen, wenn der Kunde ebenfalls Kaufmann ist und auch sonst 
neben Anaergia Technologies nur Kaufleute Vertragspartner 
sind. Anaergia Technologies ist es dabei aber auch möglich, am 
Allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen. 
(4) Vertragssprache ist Deutsch. 
(5) Diese Allgemeinen Anaergia Technologies  Verkaufs- und 
Lieferbedingungen Stand 15. August 2013 ersetzen die 
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Allgemeinen Anaergia Technologies Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen Stand 15. November 2011 für solche Verträge im 
Sinne von § 1, die ab dem 15. August 2013 zwischen dem Kun-
den und Anaergia Technologies  abgeschlossen werden und in 
die diese Allgemeinen Anaergia Technologies  Verkaufs- und 
Lieferbedingungen Stand 15. August 2013 ausdrücklich oder 
stillschweigend einbezogen wurden, sowie für deren Änderun-
gen und Folgeaufträge zu solchen Verträgen. 
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